
Die Durchführung eines Nut-
zungstausches zur kostengün-
stigen und vor allem schnellen
Arrondierung landwirtschaft-
lich genutzter Flächen ist
nicht neu. Erste Richtlinien
gab es hierzu bereits in der
Zeit zwischen 1943 und 1945.
Nach dem Krieg hat das Land
Württemberg-Hohenzollern
in seiner Agrarreformverord-
nung von 1949 die Durchfüh-
rung eines Landaustausch-
verfahrens vorgesehen. Neben
dem Tausch auf Eigentums-
basis sah das Verfahren auch
einen Flächentausch auf
Pachtbasis vor. Der Beitrag
erläutert die Verfahren im
Einzelnen. Dabei zeigt sich,
dass die damaligen Tausch-
verfahren schon wesentliche
Elemente des neu in den
Rahmenplan 2002–2005 der
Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ auf-
genommenen Landnutzungs-
tausches enthielten.

1 Lage der deutschen
Agrarwirtschaft

In den letzten Jahrzehnten erlebte die
Landwirtschaft einen beachtlichen
Strukturwandel. So nahm allein im
Wirtschaftsjahr 2000/01 die Zahl
der landwirtschaftlichen Betriebe
um 2,6 % ab. Dabei stieg die Zahl
der Betriebe in den neuen Bundes-
ländern um 2,8 % und in den alten
Bundesländern sank sie um 3,0 %.
(BMVEL 2002)
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Aufgrund großer Unterschiede ist
die Agrarstruktur in den alten und
neuen Bundesländern getrennt zu
betrachten.
In den neuen Bundesländern beträgt
die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe rd. 30 700 (BMVEL
2002). Davon werden 24 200 Betrie-
be als Einzelunternehmen im Haupt-
und Nebenerwerb geführt. Die Ein-
zelunternehmen haben eine durch-
schnittliche Flächenausstattung von
rd. 56 ha. Obwohl 78,8 % aller land-
wirtschaftlicher Betriebe in den neu-
en Bundesländern Einzelunterneh-
men sind, bewirtschaften sie ledig-
lich 24,1 % der gesamten landwirt-
schaftlich genutzten Fläche.
Neben den Einzelunternehmen gibt
es rd. 3300 Wieder- und Neueinrich-
ter, die in Form von Personengesell-
schaften geführt werden. Ihre durch-
schnittliche Flächenausstattung be-
trägt ca. 393 ha.
Hinzu kommen 3200 LPG-Nachfol-
gebetriebe, geführt in der Form von
Juristischen Personen des privaten
Rechts. Die durchschnittliche Flä-
chenausstattung liegt bei 932 ha.
52,7 % der gesamten landwirtschaft-
lich genutzten Fläche in den neuen
Bundesländern werden von LPG-
Nachfolgebetrieben bewirtschaftet,
obwohl ihr Anteil an der Gesamtbe-
triebszahl nur 10,3 % beträgt.
In den neuen Bundesländern liegt
der Pachtflächenanteil an den be-
wirtschafteten Flächen knapp unter
90 % (BMVEL 2002). Mit der Auf-
lösung der LPGen nach der Wende
wurden die Pachtflächen durch Nut-
zungsabsprachen zu sinnvollen Be-
wirtschaftungseinheiten zusammen-
gefasst. Ein weiterer Arrondierungs-
bedarf besteht derzeit nicht. In den
nächsten Jahren ist jedoch mit einem
Rückgang des Pachtflächenanteils
zu rechnen, da die Unternehmen zu-
nehmend über die finanziellen Mittel
zum Flächenerwerb verfügen.

In den alten Bundesländern beträgt
die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe rd. 416 200 (BMVEL
2002). Mit 399 500 Betrieben liegt
der Anteil der Einzelunternehmen
an der Gesamtbetriebszahl bei
96 %. Die Einzelunternehmen be-
wirtschaften 91,4 % der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen.
14 500 Betriebe in den alten Bundes-
ländern sind Personengesellschaften,
dies entspricht einem Anteil von
3,5 % an der Gesamtbetriebszahl.
Mit insgesamt 886 400 ha bewirt-
schaften sie 7,7 % der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Fläche.
Daneben gibt es rd. 1300 Betriebe,
die als Juristische Person des priva-
ten Rechts geführt wurden. Ihr An-
teil beträgt lediglich 0,3 %. Sie be-
wirtschaften mit 55 600 ha 0,5 %
der landwirtschaftlich genutzten Flä-
che.
Bei der Flächenausstattung der ein-
zelnen Betriebe herrscht in den alten
Bundesländern ein großes Nord-
Süd-Gefälle. In etwa die Hälfte der
Betriebe mit einer geringen Flächen-
ausstattung (2–10 ha) befinden sich
in den Bundesländern Baden-Würt-
temberg und Bayern und dort über-
wiegend in Gebieten mit der Realtei-
lung als Erbfolge. Die ohnehin schon
mit nur geringen Flächen ausgestat-
teten Betriebe bewirtschaften des-
halb eine Vielzahl kleinster, weit zer-
streut liegender Flächen. Diese
strukturellen Schwächen und die da-
mit verbundenen Wettbewerbsnach-
teile müssen insbesondere im Hin-
blick auf die Globalisierung der
Märkte dringend behoben werden.
Ansonsten sind die derzeit existie-
renden Betriebe nicht überlebensfä-
hig. (BMVEL 2002)
Durch den anhaltenden Rückgang
der Betriebszahlen in den alten Bun-
desländern ändern sich zunehmend
die Besitzverhältnisse. Die Zahl
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der Betriebe mit einer Flächenaus-
stattung unter 50 ha wird langfristig
weiter abnehmen. Durch die Be-
triebsaufgaben werden landwirt-
schaftliche Nutzflächen frei, die
überwiegend an aufstockungswillige
Betriebe verpachtet werden. Die An-
zahl der Betriebe mit einer Flächen-
ausstattung von 50 ha und mehr wird
dadurch langfristig weiter zunehmen
können, wobei die Flächenaufsto-
ckungen im Wesentlichen auf Pacht-
basis erfolgen. Der Strukturwandel
vollzieht sich deshalb größtenteils
auf dem Pachtmarkt. In den alten
Bundesländern ist ein Anstieg des
Pachtflächenanteils zu verzeichnen.
Dort betrug der Pachtflächenanteil
an den bewirtschafteten Flächen im
Jahr 2001 52,0 % (BMVEL 2002),
im Jahr 1991 lag er noch bei
42,5 % (BML 1995).
Aufgrund der Betriebsaufgaben än-
dert sich an den Eigentumsverhält-
nissen nur wenig, jedoch erhöht
sich der Anteil der gepachteten Flä-
che an der gesamten landwirtschaft-
lich genutzten Fläche. Auf der einen
Seite bleibt die Zahl der Eigentümer
weitgehend konstant, während auf
der anderen Seite die Zahl der Flä-
chennutzer stetig abnimmt. Ange-
sichts dieser Tatsache stellt sich die
Frage, ob im Rahmen von Flurberei-
nigungen überhaupt noch in die be-
stehenden Eigentumsverhältnisse
eingegriffen werden soll. Sind nur
noch wenige Bewirtschafter vorhan-
den, so wird eine Änderung der Ei-
gentumsverhältnisse kaum noch die
erwünschte Verbesserung der Be-
wirtschaftungsverhältnisse mit sich
bringen. Mit Hilfe des freiwilligen
Nutzungstausches können unter
Gleichbehandlung von Eigentums-
und Pachtflächen wettbewerbsfähige
Schläge auf Pachtbasis geschaffen
werden. Ein Eingriff in die Eigen-
tumsverhältnisse ist dazu nicht erfor-
derlich.
Durch Betriebsaufgaben kommt es
auch verstärkt zu brach liegenden
Flächen. Stark zersplitterte Flächen
sind für landwirtschaftliche Betriebe
oft nicht lukrativ und lassen sich des-
halb nicht verpachten. Erschwerend
kommt hinzu, dass vor allem in Ge-
bieten mit vorwiegend Nebener-
werbslandwirten in der Regel keine
große Nachfrage nach Pachtland be-
steht. Langfristig können durch die

Aufgabe der Bewirtschaftung ganze
Kulturlandschaften gefährdet wer-
den. Die Durchführung eines freiwil-
ligen Nutzungstausches zur Schaf-
fung großer Schläge liegt deshalb
auch durchaus im Interesse der Ver-
pächter, denn damit lässt sich die Be-
wirtschaftung ihrer Flächen dauer-
haft sichern. Brachgefallene Flächen
verlieren schließlich an Wert.

2 Aktuelle Entwicklungen

Mit der Agenda 21 haben die Verein-
ten Nationen 1992 ein Aktionspro-
gramm für eine umweltverträgliche
und nachhaltige Entwicklung verab-
schiedet. Kapitel 14 der Agenda 21
beinhaltet die „Förderung einer
nachhaltigen Landwirtschaft und
ländlichen Entwicklung“. Eines der
darin enthaltenen Ziele ist die posi-
tive Einflussnahme auf Pacht- und
Nutzungsregelungen sowie auf Ei-
gentumsrechte. Dies soll unter voller
Anerkennung der erforderlichen
Mindestanbaufläche zur Aufrechter-
haltung der Produktion und zur Ver-
hinderung einer weiteren Zersplitte-
rung erfolgen. Aufgabe der Regie-
rungen ist es, auf der entsprechenden
Ebene mit Unterstützung der ein-
schlägigen internationalen und re-
gionalen Organisationen eine ent-
sprechende Politik umzusetzen.
(BMU 1997)
Kapitel 28 der Agenda 21 beinhaltet
die „Initiativen der Kommunen zur
Unterstützung der Agenda 21“. Bei
der Verwirklichung der in der Agen-
da enthaltenen Ziele spielt die Betei-
ligung und Mitwirkung der Kommu-
nen eine entscheidende Rolle. Ihre
Bürgernähe ist ein wichtiger Faktor
bei der Informierung und Mobilisie-
rung der Öffentlichkeit. Die Bürger
sollen von den Kommunalverwal-
tungen im Rahmen von Agendapro-
zessen an Entscheidungen, Planun-
gen und Umsetzungen beteiligt wer-
den. (BMU 1997)
Die ArgeLandentwicklung (Bund-
Länder-Arbeitsgemeinschaft Land-
entwicklung) erarbeitete 1998 einen
neuen politischen Orientierungsrah-
men mit dem Titel „Leitlinien Land-
entwicklung – Zukunft im ländli-
chen Raum gemeinsam gestalten“.
In den Leitlinien wird dem Boden-
management eine zentrale Bedeu-

tung zuerkannt. Mit ihm sollen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, die
infolge steigender Pachtflächenan-
teile agrarstrukturelle Mängel auf-
weisen, neu geordnet werden. (AR-
GELANDENTWICKLUNG 1998)
Im April 2002 beschloss der PLA-
NAK (Bund-Länder-Planungsaus-
schuss für Agrarstruktur und Küsten-
schutz) den Rahmenplan der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) für den Zeitraum
2002 bis 2005. Die Neuausrichtung
der Förderung ländlicher Räume bil-
det einen weiteren wichtigen Schritt
zur geänderten Agrarstrukturförde-
rung. Zur Verbesserung der ländli-
chen Strukturen wurde im Bereich
der Flurbereinigung der freiwillige
Nutzungstausch in die Förderung
aufgenommen. Gefördert wird die
langfristige Verpachtung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen, die
dazu erforderlichen landschaftspfle-
gerischen Maßnahmen und kleinere
Investitionen. Dadurch soll eine
standortgerechte Landnutzung auf-
rechterhalten und die Bewirtschaf-
tungsverhältnisse verbessert werden.
(DEUTSCHER BUNDESTAG
2002)
Verschiedene Bundesländer führen
bereits freiwillige Nutzungstausche
durch. Überwiegend handelt es
sich aber noch um Pilotprojekte.
Vorreiter bei der Anwendung dieses
„neuen“ Verfahrens sind die Kultur-
ämter in Rheinland-Pfalz. Dort hat
man zuerst damit begonnen, bei sin-
kenden Betriebszahlen und der da-
mit verbundenen entschärften Nut-
zungskonkurrenz, durch Nutzungs-
vereinbarungen größere Schläge zu
erzielen. Die Eigentumsgrenzen
müssen dafür nicht geändert werden.
Damit die Betriebe eine Überle-
bungschance haben, ist eine mög-
lichst schnelle und kostengünstige
Arrondierung erforderlich. Der Nut-
zungstausch soll dafür ein zusätzli-
ches Angebot zu den vorhandenen
Flurneuordnungsinstrumenten dar-
stellen. Die wichtigsten Prinzipien
sind dabei Freiwilligkeit und Einver-
nehmlichkeit.
In Rheinland-Pfalz gibt es bereits
seit 1992 das Landtausch- und
Pachtförderprogramm. Dieses Pro-
gramm setzt sich aus den folgenden
Teilprogrammen zusammen:
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l Förderung des Freiwilligen Land-
tausches,

l Förderung der Bildung rationeller
Bewirtschaftungseinheiten,

l Förderung der Verpachtung durch
Prämien und

l Förderung der Verpachtung in der
Bodenordnung nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz durch Übernah-
me von Beitragsleistungen.

Mit dem freiwilligen Nutzungs-
tausch soll kurzfristig der steigende
Bedarf an vergrößerten Schlägen ab-
gedeckt werden. Eine entscheidende
Voraussetzung zur Zeit- und Kosten-
ersparnis bei der Bewirtschaftung
der Flächen bilden für die Landwirte
rationell gestaltete Wirtschaftsschlä-
ge.
Der Nutzungstausch kann in ver-
schiedenen Situationen zum Einsatz
kommen. Er kann sowohl ein Boden-
ordnungsverfahren ersetzen, die Zeit
bis zur Einleitung eines Flurbereini-
gungsverfahren überbrücken, mit
einem Neuordnungsverfahren kom-
biniert oder im Anschluss an ein
Neuordnungsverfahren durchgeführt
werden. Die beabsichtigten Ziele
einer Neuordnung können mit dem
Nutzungstausch über einen längeren
Zeitraum durch Pachtverträge ver-
folgt werden. (NLKV 2000)

3 Landnutzungstausch

3.1 Situation der Landwirtschaft
zu Beginn der 40er Jahre

Anfang der 40er Jahre war aufgrund
des 2. Weltkrieges die Durchführung
von Bodenordnungsverfahren nur
sehr eingeschränkt möglich. Vor al-
lem die Realteilungsgemeinden in
Süddeutschland litten unter starker
Zersplitterung, so dass teilweise
die Bestellung der Felder und die
Ernte nicht mehr gewährleistet wer-
den konnte. Betriebe von der Grö-
ßenordnung 5 bis 10 ha bewirtschaf-
teten bis zu 30 Wiesen und bis zu 80
und mehr Äcker. Diese hohe Anzahl
an Flächen machte nicht nur die Be-
arbeitung unübersichtlich, sondern
sorgte auch für lange Anfahrtswege
(teilweise über 500 km, um von
der Hofstelle zu jedem Grundstück
zu gelangen) und für einen häufigen
Wechsel der Art der Arbeit und des
Arbeitsplatzes. Hinzu kamen ständi-

ge An- und Abrüstarbeiten, wenige
Maschineneinsatzmöglichkeiten,
unzureichende Ausnutzungsmög-
lichkeiten des Laderaums bei der
Ernte, lange Arbeitszeiten und ein
hoher Personalbesatz. (SCHADE
1944)
Schlechte und fehlende Wege, Über-
fahrtsrechte und Rücksichtnahme
auf die Nachbarn behinderten zu-
sätzlich die Bewirtschaftung der Flä-
chen. Der Zeitpunkt der Aussaat, die
Auswahl der anzubauenden Frucht
und der Zeitpunkt der Ernte wurden
durch den Flurzwang bestimmt. Die
Felder wurden entsprechend ihrer
Entfernung zum Hofe bestellt, dies
führte zur Überbeanspruchung eini-
ger Flächen, während andere brach
fielen. (BARTH 1944)
Neben den starken Zersplitterungen
war die Landwirtschaft zusätzlich
durch kriegsbedingte Erschwernisse
beeinträchtigt. Zahlreiche Betriebs-
leiter, Arbeitskräfte und Pferde wur-
den zum Kriegsdienst eingezogen
und hinzukommend herrschte ein
Mangel an Maschinen, Treibstoff
und Düngemittel. (SCHEU 1943)
Um die Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmittel aufrecht zu hal-
ten, musste möglichst schnell eine
Lösung gefunden werden. In der Be-
seitigung der Besitzzersplitterung
sah man die schnellste und erfolgs-
versprechendste Möglichkeit. Mit
dem freiwilligen Nutzungstausch,
in Anlehnung an den damals schon
bekannten Pflugtausch, sollten durch
Tausch von Nutzungsrechten mög-
lichst große Bewirtschaftungsflä-
chen gebildet werden.

3.2 Landnutzungstausch
zwischen 1943 und 1945

Der Nutzungstausch war zuerst nur
für die Behandlung von Einzelfällen
bestimmt. Zunächst sollten die Be-
triebe, deren Leiter sich im Kriegs-
einsatz befanden, an andere Betriebe
zur Mitbewirtschaftung angegliedert
werden. Die vorhandenen Arbeits-
kräfte sollten optimal genutzt, brach-
liegende Flächen wieder einer Be-
wirtschaftung zugeführt und Ar-
beitswege verkürzt bzw. eingespart
werden. Betriebsfremden Helfern
konnte durch eine Arrondierung
der Flächen das Aufsuchen der zu
bearbeitenden Flächen erleichtert

werden. Später kam das Verfahren
auch zur Neuordnung der Nutzung
in größeren Gebieten zum Einsatz.
1943 wurden die gesetzlichen Be-
stimmungen hierzu erlassen. Der
Reichsbauernführer ordnete am
14.04.1943 den „Landnutzungs-
tausch als Selbsthilfe im Kriege“
an. Begründet wurde diese Anord-
nung damit, dass sich bei der Bewirt-
schaftung zahlreicher Betriebe be-
sondere Schwierigkeiten ergeben ha-
ben, die zum Rückgang der landwirt-
schaftlichen Erzeugung führten. Das
Verfahren wurde als „freiwilliger, für
die Dauer der kriegsbedingten
Schwierigkeiten geltendender Land-
nutzungstausch“ angeordnet. Das
neue Verfahren war nur für die Lö-
sung kriegsbedingter Probleme vor-
gesehen. Nach Beendigung des Krie-
ges sollten diese Maßnahmen, so-
weit notwendig, in reguläre Boden-
ordnungsverfahren überführt wer-
den. Da beim Nutzungstausch die Ei-
gentumsrechte nicht berührt wurden,
blieb die Möglichkeit offen, dass die
Kriegsteilnehmer nach ihrer Rück-
kehr ihre Wünsche geltend machen
konnten. Der Landnutzungstausch
sollte grundsätzlich als eine freiwil-
lige Maßnahme durchgeführt wer-
den. Zwangsweise konnten jedoch
auch geringe Minderheiten unter
Strafandrohung hinzugezogen wer-
den.
Getauscht wurden überwiegend gan-
ze Parzellen, damit zeitaufwendige
Vermessungen nicht erforderlich
wurden. Die Grenzzeichen sollten
erhalten bleiben, um nach Beendi-
gung des Krieges einen problemlo-
sen Rücktausch zu ermöglichen.
Durch den Austausch ganzer Flur-
stücke konnten die Nachteile der
Zersplitterung in zahlreichen Ge-
markungen schnell gemildert wer-
den. Die bisherigen Eigentums-
und Rechtsverhältnisse blieben be-
stehen, das bedeutete auch, dass
die bestehenden Pachtverträge
beim Landnutzungstausch nicht ge-
ändert wurden. Die Pächter zahlten
weiterhin die Pacht für die von ihnen
gepachteten und bisher bewirtschaf-
teten Flächen an ihre Verpächter, ob-
wohl sie nach dem Landnutzungs-
tausch andere Flächen zur Bewirt-
schaftung zugeteilt bekamen.
(SCHILLER 1949)
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3.2.1 Verfahrensablauf

Die Durchführung des Landnut-
zungstausches oblag den Landbau-
Außenstellen des Reichsnährstan-
des. Nachdem in einer Gemeinde
der Ortsbauernführer einen Antrag
auf die Durchführung eines Land-
nutzungstausches gestellt hat, fand
zunächst eine Versammlung der
Beteiligten statt. Bei der Versamm-
lung erklärten sich die Beteiligten
bereit, ihre Grundstücke entspre-
chend den Festsetzungen des Aus-
tauschplanes zu tauschen. Die zu
tauschenden Grundstücke sollten
bezüglich der Güte, Größe und
Lage etwa gleich sein. Zusätzlich
verpflichteten sie sich, für das Ver-
fahren notwendige Hand- und
Spanndienste zu übernehmen und
geringe Sach- und Geldbeiträge
zu leisten. In der Versammlung
wurde aus dem Kreis der Beteilig-
ten ein Arbeitsausschuss gebildet.
Dieser Ausschuss stellte den Aus-
tauschplan auf, wobei die Land-
bau-Außenstelle unterstützend und
beratend mitwirkte. Der Austausch-
plan bestand aus einer Bestandskar-
te (Darstellung der bisherigen Nut-
zungsverhältnisse), einer Aus-
tauschkarte (Darstellung der künfti-
gen Nutzungsverhältnisse) und
einer Liste der beteiligten Grund-
stücke mit Angaben über bisherige
und künftige Nutzungsverhältnisse.
Nach einer ortsüblichen Bekanntma-
chung erfolgte eine zweiwöchige
Auslegung des Austauschplanes.
Die Beteiligten konnten während
dieser Zeit beim Vorsitzenden des
Arbeitsausschusses Einsprüche er-
heben. Über die Einsprüche ent-
schied ein Gutachterausschuss. Die-
ser bestand aus einem von der Be-
hörde gestellten Vorsitzenden und
zwei Beisitzern, die von den Betei-
ligten aus ihrem Kreise gewählt wur-
den. Mitglieder des Arbeitsaus-
schusses durften nicht dem Gutach-
terausschuss angehören. Nachdem
der Gutachterausschuss die Einsprü-
che bearbeitet hatte, wurde der Aus-
tauschplan von der Behörde in Kraft
gesetzt. Die Gültigkeit, der im Aus-
tauschplan festgesetzten Nutzungs-
änderungen, sollte zunächst auf die
Dauer des Krieges beschränkt sein.
Mit der Rechtskraft des Austausch-
planes wurde seine Umsetzung mit

sofortiger Wirkung angeordnet. Die
Beteiligten wurden von dem Ar-
beitsausschuss über den genauen
Termin des Nutzungsüberganges in-
formiert.
Durch den Erlass des Reichsministe-
riums vom 20.05.1943 sollte der Ar-
beitsausschuss bei der Vorbereitung
und Durchführung des Verfahrens
von den Dienststellen der Landes-
kulturverwaltung und des Reichs-
nährstandes unterstützt werden. So-
wohl der Arbeitsausschuss als auch
der Gutachterausschuss konnten auf-
grund des Erlasses, zur Erledigung
ihrer Aufgaben Fachkräfte anfor-
dern. Die Verantwortung für den
Austauschplan oblag aber weiterhin
dem Arbeitsausschuss. Kosten für
die Mitarbeit von Fachkräften wur-
den keine erhoben. (SCHILLER
1949)

3.2.2 Verfahrensbeispiele

Im hessischen Kreis Usingen wurden
ca. 1000 Grundstücke zu 88 Tausch-
flächen zusammengelegt. An dem
Verfahren waren 19 Betriebe betei-
ligt. Davon bewirtschafteten 11 Be-
triebe eine Gesamtfläche, die größer
als 5 ha war und die restlichen Be-
triebe eine geringere Fläche. Durch-
schnittlich bekamen die Betriebe ein
bis vier Ackergrundstücke und ein
bis drei Wiesengrundstücke zuge-
teilt. Für Betriebe mit einer Flächen-
ausstattung von über 7 ha ergaben
sich Bewirtschaftungseinheiten von
3– 10 ha. Bei der Zuteilung wurde
darauf geachtet, dass die neuen Par-
zellen einzelner Besitzer nicht über
die ganze Gemarkung zerstreut, son-
dern in einer Richtung bzw. an dem
gleichen Weg lagen. (SCHILLER
1949)
In zwei weiteren hessischen Ge-
meinden im Oberlahnkreis wurde
der Landnutzungstausch ebenfalls
erfolgreich durchgeführt. Durch
den Landnutzungstausch konnten
in einem Verfahren 2100 Grundstü-
cke auf 290 Tauschflächen reduziert
werden. Von den 27 Beteiligten be-
wirtschafteten 19 Betriebe ein Ge-
samtfläche von über 5 ha. In der an-
deren Gemeinde reduzierte sich die
Zahl von 2400 Ackergrundstücke
auf 400 Tauschflächen durch den
Landnutzungstausch. Bei diesem
Verfahren bewirtschafteten von den

54 Beteiligten 35 Betriebe eine Ge-
samtfläche von über 5 ha. (SCHIL-
LER 1949)
Durch die Tausche konnten für Be-
triebe mit einer Größe von 12 –
15 ha Flächen von bis zu 3 ha ge-
schaffen werden. Die Verfahren dau-
erten etwa eineinhalb Jahre, da die
Gemarkungen im Dreifeldersystem
bewirtschaftet wurden. Mit den Vor-
arbeiten wurde im Mai 1943 begon-
nen, im Herbst desselben Jahres wur-
de auf den zusammengelegten Par-
zellen bereits Wintergetreide ange-
baut. Das Sommergetreidefeld und
die Wiesen konnten im Frühjahr
1944 und das Hackfruchtfeld im
Herbst 1944 an die neuen Bewirt-
schafter übergeben werden. (BILL
1944)
Ein weiterer Nutzungstausch in der
Gemarkung Dudenhofen im Bezirk
Darmstadt bezog sich nur auf Wie-
senflächen. Im Verfahren konnten
6000 Wiesenparzellen von 600 Be-
teiligten zu 600 Tauschparzellen zu-
sammengelegt werden. Trotz der
großen Zahl von Beteiligten und Par-
zellen konnte der Tausch einschließ-
lich der Vorarbeiten innerhalb eines
knappen Jahres durchgeführt wer-
den. (SCHILLER 1949)

3.3 Welche Erfahrungen wurden
mit dem kriegsbedingten
Landnutzungstausch
gemacht?

Der Landnutzungstausch kam nur
zwischen den Jahren 1943 bis 1945
zum Einsatz. Es ist sehr schwierig,
allgemeine Schlussfolgerungen aus
den Verfahren abzuleiten. Das Ver-
fahren wurde unter den sehr er-
schwerten Bedingungen während
des Krieges durchgeführt. Die dama-
ligen Leiter der Landbau-Außenstel-
len und auch die Ortsbauernführer
waren meist politisch aktiv. Zur
Durchführung des Landnutzungstau-
sches wurde deshalb auch die damals
übliche Propaganda eingesetzt und
die freiwillige Mitwirkung wurde
teilweise durch Drohungen erreicht.
Es ist auch nicht auszuschließen,
dass die mit der Durchführung der
Verfahren beauftragten Personen
sich nicht vorwiegend eigene Vor-
teile verschafften.
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Die Landbau-Außenstellen waren
überwiegend mit jüngeren Diplom-
landwirten besetzt, die speziell im
Bereich der Landeskultur geschult
wurden. Viele dieser Landwirte ver-
suchten die Landnutzungstausche
derart zu optimieren, dass durch
die geschaffenen Flächenarrondie-
rungen große betriebswirtschaftliche
Vorteile entstanden. Die Nutzungs-
tausche waren damals nicht dauer-
haft, sondern nur während des Krie-
ges rechtlich geregelt, deshalb gab es
zeitweise Probleme mit der Bewirt-
schaftung. Das Interesse an einer
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
lies bei manchen Landwirten nach,
da eine rechtliche Unsicherheit für
die Zeit nach dem Krieg bestand.
Nach der ursprünglichen Zielsetzung
des kriegsbedingten Landnutzungs-
tausches sollten die Verfahren nach
dem Kriege wieder rückgängig ge-
macht werden. In der Praxis waren
aber die Vorteile der Zusammenle-
gungen so gravierend, dass in der
Regel versucht wurde, die neuen
Nutzungsverhältnisse rechtlich zu
regeln. Nach Kriegsende war die
Verordnung über den Landnutzungs-
tausch jedoch nicht mehr rechtskräf-
tig. Deshalb konnte der Nutzungs-
tausch nur durch die Änderung der
Eigentumsverhältnisse auf dem nor-
malen Verfahrensweg des Grund-
stücksverkehrs rechtskräftig geregelt
werden. Diese Lösung hätte aber
hohe Kosten für die Beteiligten ver-
ursacht. Infolgedessen wurde in der
Regel eine Überleitung in ein regu-
läres Flurbereinigungsverfahren be-
antragt. Der Möglichkeit, einer dau-
erhaften Erhaltung der durch den
Landnutzungstausch geschaffenen
Flächenarrondierungen auf Pachtba-
sis, konnten nur wenig Chancen ein-
geräumt werden. Die wichtigste Vor-
aussetzung wäre hierfür die freiwil-
lige Teilnahme der Grundstücksei-
gentümer gewesen, die aber in der
Regel nur teilweise gegeben war.
Das Ziel des Landnutzungstausches,
Flächen großzügig zusammenzule-
gen und damit möglichst große be-
triebswirtschaftliche Vorteile zu
schaffen, ist meist erfolgreich er-
reicht worden. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass das Verfahren
ohne große Vorbereitung und ohne
entsprechende Schulung für die mit
der Durchführung beauftragten Per-

sonen zum Einsatz kam. Würden
also heute bessere Voraussetzungen
geschaffen werden, so ließe sich
das Verfahren sicherlich noch in
einigen Punkten optimieren. Das
Vorgehen war zwar in groben Zügen
vorgeben, dennoch zeigen die Erfah-
rungen, dass für die Durchführung
ein stärker systematisierter Verfah-
rensablauf erforderlich ist. In vielen
Fällen wurden die vorliegendenden
Vorschriften bei der Durchführung
des kriegsbedingten Landnutzungs-
tausches nicht eingehalten. Bei der
Verfahrensdurchführung ist deshalb
zweifellos größten Wert auf die Neu-
tralität und die Sachkenntnis der be-
arbeitenden Stelle zu legen.
Der Erfolg des Landnutzungstau-
sches ist überwiegend von den Fä-
higkeiten und dem Interesse der ver-
antwortlichen Person abhängig. Hat
der Bearbeiter genügend Fachwissen
und Verhandlungsgeschick, dann
können auch relativ schwierige Ver-
fahren erfolgreich durchgeführt wer-
den.
Ein wichtiger positiver Aspekt des
Landnutzungstausches ist die kurze
Zeitdauer der Durchführung. Die
meisten, der von den Landbau-Au-
ßenstellen durchgeführten Verfah-
ren, waren innerhalb eines Jahres ab-
geschlossen.
Die geringen Kosten eines Nut-
zungstausches sprechen ebenfalls
für seine Attraktivität. Beim Land-
nutzungstausch gaben die Beteilig-
ten die anfallenden Kosten als sehr
gering bis zu null an. (SCHILLER
1949)

4 Landaustauschverfahren

Im Jahr 1954 trat das Flurbereini-
gungsgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft. Weiterhin
rechtkräftig blieben das Bayerische
Gesetz über die Zusammenlegung
von landwirtschaftlichen Grundstü-
cken (Arrondierungsgesetz) vom
16.05.1949 (Bayerisches Gesetz-
und Verordnungsblatt 1949 S 112),
anschließend in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. August 1954
(Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1954 S 169) und die
Zweite Verordnung des Staatsminis-
teriums des Landes Württemberg-
Hohenzollern zur Durchführung

des Bodenreformgesetzes (Agrarre-
formverordnung) vom 16.12.1949
(Regierungsblatt für das Land Würt-
temberg-Hohenzollern 1950 S 7),
geändert durch das Landesjustizkos-
tengesetz vom 30. März 1971 (Ge-
setzblatt für Baden-Württemberg
1971 S 96). Damit sollte die Weiter-
entwicklung verschiedener neuer
Methoden ermöglicht werden. Das
Arrondierungsgesetz trat am
1.04.1977 nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Än-
derungsgesetz zum Bayerischen
Ausführungsgesetz zum Flurbereini-
gungsgesetz (Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1977 S 101) außer Kraft
und die Agrarreformverordnung
wurde durch das Baden-Württem-
bergische Gesetz zur Aufhebung
der Bodenreformgesetze vom 12.
Februar 1980 (Gesetzblatt 1980
S 122) aufgehoben.
Nach der Agrarreformverordnung
konnten Landaustauschverfahren
eingeleitet werden, wenn die Voraus-
setzungen für eine Umlegung (ge-
mäß § 1 Reichsumlegungsordnung
vom 16. Juni 1937, Reichsgesetz-
blatt, Band I S 629) gegeben waren,
ein Umlegungsverfahren aber aus
technischen, finanziellen oder sons-
tigen Gründen in absehbarer Zeit
nicht durchführbar erschien.
Mit dem Landaustauschverfahren
sollten innerhalb eines abgegrenzten
Gebietes zersplitterte Grundstücke,
möglichst unter Beibehaltung der
bestehenden Flurstücksgrenzen, zu-
sammengelegt werden. Die Zusam-
menlegung sollte nach neuzeitlichen
betriebswirtschaftlichen und bear-
beitungstechnischen Gesichtspunk-
ten erfolgen.
Der Austausch von Grundstücken
beschränkte sich dabei nicht nur
auf örtlich zusammenliegende
Grundstücke. Die Anlage neuer
Wege, Gräben und andere gemein-
schaftliche Anlagen oder deren Än-
derung war nur in Ausnahmefällen
vorgesehen.
Das Landaustauschverfahren konnte
den Austausch von Eigentum bein-
halten und ebenso, soweit es mit
den Verfahrenszielen vereinbar
war, den Austausch auf Pachtbasis.
Blieben die früheren Eigentumsver-
hältnisse bestehen, so handelte es
sich laut Verordnung um einen Land-
nutzungstausch. Voraussetzung für
die Durchführung des Landaus-
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tauschverfahrens in der Form des
Landnutzungstausches war eine ge-
genseitige Verpachtung für mindes-
tens fünf Jahre.

4.1 Verfahrensablauf

Der Landaustausch wurde in einem
förmlichen Verfahren durch das
Feldbereinigungsamt durchgeführt.
Lediglich wenn alle beteiligten
Grundstückseigentümer sich zur
freiwilligen Durchführung bereit er-
klärten, konnte vom förmlichen Ver-
fahren abgesehen werden. Von Amts
wegen war jedoch den Beteiligten
zur Durchführung des Verfahrens
Hilfe zu leisten.
War die erwünschte Freiwilligkeit
nicht gegeben, so konnte das Verfah-
ren auch auf Antrag von Beteiligten,
der Gemeinde oder von Amts wegen
eingeleitet werden.
Das Landratsamt lud auf Antrag des
Feldbereinigungsamtes alle beteilig-
ten Grundstückseigentümer zu einer
mündlichen Verhandlung. Ein Nicht-
erscheinen zum Termin wurde als
Zustimmung für das Verfahren ge-
wertet. Die Verhandlungen führte
der Landrat, des weiteren waren
der Leiter des Landwirtschaftsamtes
und die Vorsitzenden der landwirt-
schaftlichen Berufsvertretungen ge-
laden.
Die Verhandlungen wurden anhand
einer Planskizze geführt. Während
den Verhandlungen konnten die Be-
teiligten ihre Wünsche äußern. So-
weit die Hälfte der Beteiligten, in de-
ren Eigentum sich mindestens die
Hälfte des Verfahrensgebietes be-
fand, dem Landaustausch zustimm-
ten, galt die Durchführung des Ver-
fahrens als beschlossen.
Nach dem Beschluss zur Durchfüh-
rung des Verfahrens wählten die an-
wesenden Beteiligten einen Voll-
zugsausschuss aus drei Landwirten
mit jeweils einem Stellvertreter.
Der Vollzugsausschuss sollte die Be-
teiligten bei der Aufstellung des
Landaustauschplanes vertreten. Die
Arbeit der Mitglieder des Vollzugs-
ausschusses erfolgte ehrenamtlich.
Zur Aufstellung des Landaustausch-
planes wurde der Vollzugsausschuss
und das Landwirtschaftsamt vom
Feldbereinigungsamt hinzugezogen.
Der Landaustauschplan bestand aus
einer Karte und einem Verzeichnis.

Die Karte enthielt die Gebietsgren-
ze, die Flurstücksnummern der be-
teiligten Grundstücke und deren
Nutzungsart. War die Anlage von
Wegen, Wasserläufen und anderen
gemeinschaftlichen Anlagen erfor-
derlich, so wurden sie ebenfalls in
die Karte aufgenommen. Das Ver-
zeichnis enthielt die Namen der Be-
teiligten, Angaben zu den Flurstü-
cken, Werte der alten und neuen
Grundstücke, Nutzungsansprüche
und die Behandlung von Rechten,
Geldentschädigungen und die Be-
dingungen, unter denen die Nutzung
der Flurstücke beim Landnutzungs-
austausch den neuen Berechtigten
überlassen werden sollten.
Die Neueinteilung der Grundstücke
hatte dem gemeinen Wohl und den
gegeneinander abzuwägenden Inter-
essen aller Beteiligten zu entspre-
chen. Bei der Zuteilung war zu be-
achten, dass die neuen Grundstücke
den gleichen Wert, die gleiche Nut-
zungsart und Beschaffenheit sowie
höchstens eine gleich große Entfer-
nung zum Hof bzw. zur Ortslage
wie die alten Grundstücke haben
mussten. Allerdings konnten Vor-
teile in einzelnen Punkten Nachteile
in anderen ausgleichen. Außerdem
sollte eine Zusammenlegung bei
der Neuzuteilung angestrebt werden.
Nachdem das Feldbereinigungsamt
den Landaustauschplan erstellt hatte,
wurde dieser an das zuständige
Landratsamt weitergegeben. Dort
wurden die betroffenen Gemeinden
gehört. Anschließend, nachdem der
Plan zwei Wochen in den Gemein-
den zur Einsichtnahme offen lag,
fand ein Anhörungs- und Abstim-
mungstermin für die Beteiligten
statt. Nach Abschluss der Erörterun-
gen konnten die Beteiligten abstim-
men, ob sie die Realisierung des Pla-
nes freiwillig durchführen wollen.
War die Freiwilligkeit gegeben, so
setzte das Landratsamt den Tag der
Vollziehung fest.
Konnte die Freiwilligkeit aller Betei-
ligten nicht erreicht werden, so wur-
de der Landaustauschvertrag dem
Landwirtschaftsministerium zur
Entscheidung vorgelegt. Entweder
wurde der Landaustausch daraufhin
vom Landwirtschaftsministerium
angeordnet oder eingestellt. Hat
das Landwirtschaftsministerium das
Verfahren angeordnet, erfolgte in

den betroffenen Gemeinden eine öf-
fentliche Bekanntmachung der An-
ordnung. Innerhalb von zwei Wo-
chen konnten die Betroffenen beim
Landwirtschaftsministerium Ein-
wendungen gegen die Anordnung
und den Inhalt des Landaustausch-
planes vorbringen. Lagen Einwen-
dungen vor, so versuchte das Land-
wirtschaftsministerium mit den Be-
troffenen durch Gespräche eine Eini-
gung zu erzielen. Gelang dies nicht,
so wurden die Einwendungen an die
Spruchstelle weitergeleitet. Die
Spruchstelle bestand aus einem Vor-
sitzenden, der die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Ver-
waltungsdienst hatte, einem Beam-
ten des höheren Dienstes der Umle-
gungsverwaltung und einem Land-
wirt. Gegen das Ergebnis der
Spruchstelle stand den Betroffenen
innerhalb vier Wochen die Rechtsbe-
schwerde an den Verwaltungsge-
richtshof zu. Wenn keine Einwen-
dungen mehr vorlagen bzw. wenn
rechtskräftig darüber entschieden
worden war, wurde der Landaus-
tauschvertrag rechtskräftig.
Nach Eintritt der Rechtskraft des
Landaustauschplanes war der neue
Zustand in tatsächlicher und rechtli-
cher Beziehung herbeizuführen.
Hierzu ordnete die Behörde die Aus-
führung des Landaustauschplanes
an. Die Ausführung erfolgte nach
den Bestimmungen des § 65 Abs. 2
bis 7 der Reichsumlegungsordnung.
Bei der Durchführung eines Land-
nutzungstausches galt der Landaus-
tauschplan als Pachtvertrag zwi-
schen den Beteiligten.
Es bestand auch die Möglichkeit mit
Zustimmung des Landwirtschafts-
ministeriums die Ausführung des
Landaustauschplanes vor der
Rechtskraft für die Teile anzuord-
nen, in denen die Freiwilligkeit der
Beteiligten vorlag. Voraussetzung
war, dass ein längerer Aufschub
der Ausführung erhebliche Nachteile
verursachen würde.
Die Kosten, die für Grenzsteine,
Wege und sonstige bauliche Anlagen
entstanden, wurden auf die Beteilig-
ten entsprechend des Wertes ihrer
neuen Grundstücke umgelegt. Ver-
fahrenskosten und die Kosten für
Sachverständige trug das Land.
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4.2 Welche Erkenntnisse liefert
das Landaustauschverfahren?

Aufgrund vorliegender Verfahrens-
daten ist davon auszugehen, dass
das Landaustauschverfahren nur
auf Eigentumsbasis zum Einsatz
kam. Für die derzeitige Entwicklung
von Landtauschverfahren auf Pacht-
basis kann der Landaustausch in der
Form des Landnutzungstausches
deshalb keine Erfahrungswerte aus
der Praxis liefern. In der Durchfüh-
rungsverordnung sind dennoch aus
heutiger Sicht einige interessante
Regelungen enthalten.
Das Verfahren musste nicht zwin-
gend auf freiwilliger Basis durchge-
führt werden. Aufgrund der momen-
tanen Gesetzeslage ist die Freiwillig-
keit aller Beteiligten erforderlich.
Durch eine zwangsweise Hinzuzie-
hung einzelner Grundstückseigentü-
mer könnte eine Zusammenlegung
einfacher und vor allem flächende-
ckend durchgeführt werden. Im Ge-
genzug hätten die Beteiligten die
Möglichkeit, Rechtsmittel einzule-
gen. Machen die Beteiligten davon
Gebrauch, so kann dies zu zeitlichen
Verzögerungen im Verfahren führen
und die kurze Verfahrensdauer, die
einer der entscheidenden Vorteile
des freiwilligen Nutzungstausches
im Vergleich zu den gesetzlichen
Bodenordnungsverfahren ist, wäre
gefährdet.
In einem Landaustauschverfahren
war eine gegenseitige Verpachtung
auf mindestens fünf Jahre vorgese-
hen. Heute werden Pachtverhältnisse
von zehn und mehr Jahren ange-
strebt. Nur so lassen sich langfristig
Bewirtschaftungsverhältnisse ver-
bessern und ein nachhaltig leistungs-
fähiger Naturhaushalt sichern. Die
Förderung eines freiwilligen Nut-
zungstausches nach dem Gesetz
über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ setzt des-
halb unter anderem voraus, dass
die Pachtdauer mindestens zehn Jah-
re beträgt.

5 Fazit

Erfahrungen mit dem kriegsbeding-
ten Landnutzungstausch zeigen,
dass Bodenordnung auf Pachtbasis

eine schnelle, kostengünstige und
einfache Flächenarrondierung er-
möglicht.
Ein heutiger Nutzungstausch erfor-
dert immer die freiwillige Teilnahme
der Grundstückseigentümer, eine
zwangsweise Hinzuziehung ist nicht
möglich. Ob eine gesetzliche Rege-
lung diesbezüglich erforderlich ist,
werden die Erfahrungen der einzel-
nen Bundesländer mit dem Verfah-
ren noch zeigen. Nach dem Rahmen-
plan der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ für den
Zeitraum 2002 bis 2005 ist es jedoch
möglich, eine einmalige Pachtprä-
mie von bis zu 200 Q je Hektar an
den Verpächter nach Abschluss des
Pachtvertrages zu zahlen. Durch die-
sen finanziellen Anreiz wird die Be-
reitschaft der Grundstückseigentü-
mer zur Teilnahme am freiwilligen
Nutzungstausch erhöht.
Ob ein Verfahren erfolgreich durch-
geführt werden kann, ist in großem
Maße vom Bearbeiter abhängig.
Wie die Erfahrungen des kriegsbe-
dingten Nutzungstausches zeigen,
spielen dabei Verhandlungsgeschick,
Sachkenntnis und Neutralität eine
wesentliche Rolle. Zu den geeigne-
ten Stellen für die Durchführung
des heutigen Nutzungstausches zäh-
len beispielsweise Landentwick-
lungsbehörden, Landsiedlungsge-
sellschaften oder private Büros.
Beim kriegsbedingten Landnut-
zungstausch liefen die alten Pacht-
verträge weiter. Diese Vorgehens-
weise würde heute zu rechtlichen
Problemen führen, da eine Unterver-
pachtung nur mit Zustimmung der
Verpächters möglich ist. Zudem
wäre eine Flächenarrondierung lang-
fristig nur schwer realisierbar, wenn
die einzelnen Pachtverträge unter-
schiedliche Laufzeiten hätten. Zur
Vermeidung rechtlicher Unsicher-
heiten, sowohl bei den Bewirtschaf-
tern als auch bei den Eigentümern,
werden bei den derzeitigen Nut-
zungstauschmodellen die alten
Pachtverhältnisse aufgelöst und
neue, langfristige Pachtverträge ab-
geschlossen.
Um die Einsatzmöglichkeiten eines
Nutzungstausches zu erweitern, wur-
de bereits beim Landaustauschver-
fahren der reine Tausch von Flur-
stücken erweitert. Wenn auch nur

bei dringendem Bedürfnis und nur
im unbedingt notwendigen Umfang,
konnten Wege, Wasserläufe und
sonstige gemeinschaftliche Anlagen
geändert oder neu geschaffen wer-
den. Die heutigen Förderungsgrund-
sätze sehen ebenfalls die Erweite-
rung des reinen Flächentausches
vor. Es können landschaftspflegeri-
sche und kleine investive Maßnah-
men, sofern diese zur Realisierung
des Verfahrens notwendig sind, ge-
fördert werden.
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und des Küstenschutzes“ für den Zeit-
raum 2002 bis 2005. – Bundestags-
drucksache 14/9009 vom 6. Mai 2002.
BMVEL (Hrsg.) 2002: Ernährungs-
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Zusammenfassung

Die Durchführung eines Nut-
zungstausches zur kostengüns-
tigen und vor allem schnellen
Arrondierung landwirtschaftlich
genutzter Flächen ist nicht neu.
Erste Richtlinien gab es hierzu
bereits in der Zeit zwischen 1943
und 1945. Nach dem Krieg hat
das Land

Württemberg-Hohenzollern
in seiner Agrarreformverord-
nung von 1949 die Durchfüh-
rung eines Landaustausch-
verfahrens vorgesehen. Neben
dem Tausch auf Eigentums-
basis sah das Verfahren auch
einen Flächentausch auf
Pachtbasis vor. Der Beitrag
erläutert die Verfahren im
Einzelnen. Dabei zeigt sich,
dass die damaligen Tausch-
verfahren schon wesentliche
Elemente des neu in den
Rahmenplan 2002–2005 der
Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ auf-
genommenen Landnutzungs-
tausches enthielten.

Summary

The exchange of leasehold for
a low-cost and particularly

rapid reapportionment of
agriculturally used land is not
a new method. There were
first guidelines to that already
in the time between 1943 and
1945. After World War II, the
realization of a country ex-
change scheme planned the
federal state Wuerttemberg-
Hohenzollern in its decree
about the agrarian reform
from 1949. Beside the ex-
change on estate basis the
procedure also planned the
exchange of leasehold. The
contribution explains the
procedures in detail. It shows,
that the former exchange
procedures contained already
fundamental elements of the
again into the new frame plan
2002 –2005 of the community
task “Improvement of the
agricultural structure and
coastal protection” included
the exchange of leasehold.

Aktuelle Aufgaben der modernen Topografie

Als bedeutendes Problem
der modernen Topografie
werden in Russland die Ver-
änderungen des Inhalts der
topografischen Karten, die
Entwicklung neuer Herstel-
lungsarten sowie die Ana-
lyse der geodynamischen
Prozesse bei der Kartener-
neuerung bezeichnet.
Die Karte, eines der ältesten
Informationsmittel, unterlag
in den letzten Jahrhunderten
einer Evolution in der Dar-
stellung: Technik und Tech-
nologie der Beschaffung
der inhaltlichen Ausgangs-
daten wurden vervollkomm-
net, Inhalt und äußeres Er-
scheinungsbild der Karten
veränderten sich, ihre Ge-
nauigkeit erhöhte sich in Ab-
hängigkeit von den Interes-
sen der Nutzer.
In einigen der letzten Jahr-
hunderte betraf der Fort-

schritt jedoch weniger die
Beschreibung der Örtlichkeit
– wichtiger erschien die Ge-
nauigkeitssteigerung der to-
pografischen Karten. Bis
zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts befriedigte sie so Pro-
jektanten und Militärs, hin-
gegen leider weniger andere
Nutzer der kartografischen
Produkte, wie solche in Berg-
bau, Land- und Forstwirt-
schaft, Transport, Urbanisie-
rung usw., für die zusätzliche
Informationen fehlen.
Die komplizierte Situation
führte dazu, dass viele Nut-
zer sich spezialisierte Dien-
ste zur Vervollkommnung
der staatlichen topografi-
schen Karten mit entspre-
chenden Übersichten schu-
fen. Sie erfordern jedoch er-
heblichen Aufwand an Zeit
und Mitteln. Als Schlussfol-
gerung ergab sich die Not-

wendigkeit, den Inhalt der
staatlichen topografischen
Karten entsprechend den
sich ändernden Informati-
onsbedürfnissen über das
Gelände einer Revision zu
unterziehen.
In einer historisch kurzen
Periode änderten sich Tech-
nik und Technologie der Be-
schaffung der Ausgangsda-
ten für topografische Karten
beträchtlich. Lang dauernde
Expeditionen im Gelände
mit Astrolab, Messtisch
und Theodolit wurden durch
die Aufnahme von Luftbil-
dern und aus dem Kosmos
(mit Satelliten) abgelöst –
Inhalt und äußere Gestalt
der Karten blieben jedoch
praktisch unverändert. Von
Luft- und kosmischen Bil-
dern gelangen nur etwa
10 % der Daten in die Kar-
ten. Will der Nutzer mehr

wissen, muss er Luft- oder
kosmische Aufnahmen als
Ergänzung hinzuziehen.
Die Kartenerneuerung wird
mit verschiedenen gut be-
kannten Mitteln zu lösen ver-
sucht. Eine Mengen- und
Qualitätsanalyse des Charak-
ters der Veränderungen im
Gelände gibt es jedoch bei
der Kartenerneuerung nicht.
Als erforderlich wird daher
in Russland eine Bewertung
der Geodynamik der topo-
grafischen Situation angese-
hen. Hierfür sollten Fach-
kräfte mit physikalischer
und geografischer Ausbil-
dung spezialisiert und eine
Organisationsform für diese
Arbeiten gefunden werden.
Aus: Tri zadači sovremennoj
topografii. Von Kienko, Ju.P.
– Goedez. i Kartogr. Moskva
(2002) 5, S. 3– 5
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